
Seminarteilnahme von Insassen von Justizvollzugsanstalten

1

 

 

1. Seminargrund: Die Urlaub gewährende Behörde muss den genauen Grund des Urlaubs 

kennen und explizit genehmigen: "Ein Methodenseminar und (intensives) 

Selbsterfahrungsseminar auf tiefenpsychologischer Grundlage für angehende psychologische 

Berater/innen und Coaches, die den Fernkurs PCoa belegt haben".  

2. Ausschluss von Gefahren: Dieses Seminar ist psychisch recht anstrengend und 

herausfordernd. Die genehmigende Behörde muss sich sicher sein, dass für die anderen 

Seminarteilnehmer/innen und die Gruppenleitung sowie für die Mitarbeiter/innen des 

Seminarhotels keine Gefahr besteht. Sie muss sich auch sicher sein, dass für den Urlauber 

keine Gefahr besteht (psychische Überlastung). Infos zum Seminar gibt es auf 

www.drmigge.de/basis.html.  

 

Wenn die/der Urlaub gewährende Beamte diese Entscheidungen nicht alleine treffen kann, 

ist ggf. eine Unbdenklichkeitsbescheinigung eines Psychiaters oder Psychotherapeuten 

vorzulegen. 

 

(Weitere Überlegungen, wie zu Fluchtgefahr und Gefährdung anderer Dritter obliegen 

ausschließlich der Urlaub gewährenden Behörde und hierzu benötigen wir keine 

Bescheinigungen.) 

3. Übernahme von Haftungsverpflichtungen: Die Urlaub gewährende Behörde muss 

versicherungsrechtlich für Schäden haften, die durch den Urlauber verursacht werden oder 

bei ihm Auftreten. Grund: Unsere Seminarveranstalterversicherung übernimmt in diesem 

Falle keinen Versicherungsschutz. 

Ansonsten sollte der Urlauber alle Auflagen erfüllen, die andere Seminarteilnhemer/innen 

auch erfüllen müssen (siehe Anmeldeformulare und Anmeldebegleitinfos auf der Website). 

 

Der Seminarplatz kann -sofern noch ein Platz frei ist- nur unter Vorbehalt zugesagt werden, 

sofern alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Grund: Die kooperierenden 

Fernschulen und Fernhochschulen, die Teiln. in dieses spezielle Seminar entsenden, müssen 

zuvor auch noch ihre Zustimmung geben. Ebenso die Trainer/in  

 

Punkt 1-3 müssen in einer Stellungnahme der Behörde schriftlich genannt und 

bestätigt / zugesichert werden. 
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 Wir freuen uns, wenn Insassen der JVAs sich persönlich und beruflich weiterbilden und wir bemühen uns, das auch in jedem 

Einzelfalle zu realisieren. 


